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Neugründung - Betriebsübernahme

Entsprechende Beratung erhalten Sie im Gründerservice Ihrer Wirtschafts-
kammer. 
Unter bestimmten Voraussetzungen entfallen die Stempelgebühren und Ab-
gaben etc. für die Eingaben wegen Strafregisterauszug, Eingaben bei der Ge-
werbebehörde und beim Firmenbuch auf Grund des Neugründungsförde-
rungsgesetzes (NeuFöG). Voraussetzung dafür ist die Vorlage der Erklärung
über das Vorliegen einer Neugründung (Formular NeuFö1) bei der Eingabe.
Dieses Formular erhalten Sie erst nach Beratung durch Ihre Wirtschaftskam-
mer. 
Achtung: Eine nachträgliche Vorlage ist nicht möglich, d. h. Sie verlieren
den Anspruch auf Gebührenbefreiung.

Weitere Hinweise und ein Formularmuster können unter 

http://portal.wko.at

abgerufen werden.

http://portal.wko.at

